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Öffentliche Bekanntmachung 

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 
26.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 
 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 
Gronau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
 

im Ergebnisplan mit 
 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 174.602.396 € 
 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 199.568.927 € 

 
abzüglich globaler Minderaufwand von  3.869.200 €  

 
somit auf 195.699.727 € 

 

im Finanzplan mit 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf 170.275.783 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf 192.228.686 € 
 
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von  3.869.200 € 
  im Ergebnisplan 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit auf  12.460.783 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  59.339.300 € 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Finanzierungstätigkeit auf  78.253.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf 9.375.200 € 
 
 

festgesetzt. 
 
 
 

 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen 
erforderlich ist, wird auf 46.653.000 € 
festgesetzt. 
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§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung  
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 39.745.000 € 
festgesetzt.  

 
 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 21.097.331 € 
 
und 
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  0 € 
festgesetzt. 

 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in  
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € 
festgesetzt.  

 
 
 

§ 6 
 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt 
festgesetzt: 
Die Steuersätze für die Grundsteuer A und B wurden dabei durch Hebesatzsatzung vom 
26.11.2024 ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt und besitzen an dieser Stelle nur 
einen deklaratorischen Charakter: 
 
1. Grundsteuer Hebesatz 
 

1.1  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
 (Grundsteuer A) auf 275 v.H. 
 

1.2 für die Grundsteuer B 
1.2.1 die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und  

bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des 
Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind 
(Nichtwohngrundstücke – Grundsteuer B 2) 
auf 959 v.H. 

1.2.2 die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des  
Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind  
(Wohngrundstücke – Grundsteuer B 1) 
auf 453 v.H. 

 
 

2.  Gewerbesteuer auf 439 v.H. 
 
 
 

§ 7 
 

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt 
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§ 8 

 

1. Deckungsfähigkeit 

 
Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungs-
ermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies 
haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das 
Einzelbudget hinaus entscheidet die Leitung des entsprechenden Vorstandsbereiches bei 
Bereichsbudgets bzw. der oder die Budgetverantwortliche bei Fachbudgets in Abstimmung mit 
dem Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung 
nicht gefährdet werden.  
 
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender 
Verwaltungstätigkeit führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW 
ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des 
§ 86 der Gemeindeordnung beachtet werden (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). 
 
Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsauf-
wendungen/-auszahlungen und die damit im direkten Zusammenhang stehenden Erträge und 
Einzahlungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig 
deckungsfähig. 
 

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen 
 
Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Minder-
erträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden (§ 21 
Abs. 2 KomHVO NRW). Sie sind im Laufe des Haushaltsjahres im jeweiligen Einzelbudget 
aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget 
herbeizuführen. Gegebenenfalls ist über die Genehmigung über-/außerplanmäßiger Mittel im 
Rahmen der Zuständigkeitsregelungen zu entscheiden (§ 83 GO NRW). 
 

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des 
§ 83 GO NRW. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der 
Kämmerer im Einzelfall bis zu 50.000 Euro. Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der 
Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf 
gesetzlicher- oder vertraglicher Grundlage beruhen, sowie Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, gelten als 
unerheblich.  
 
Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend. 
 

4. Übertragbarkeit 
 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Kämmerers 
übertragen werden. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden 
Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im 
Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahr verfügbar. Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen 
des § 22 Abs. 2 bis 4 KomHVO NRW. 
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Bekanntmachung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen gemäß § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung dem Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Schreiben vom 04.03.2025 angezeigt und die 
Genehmigung des Verlustvortrages in der mittelfristigen Ergebnisplanung beantragt worden. Der Landrat 
hat keine Bedenken gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erhoben und den in der 
mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehenen Verlustvortrag i. H. v. 13.302.857 € vom Jahr 2027 in das 
Jahr 2028 gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 75 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW mit der Verfügung vom 
07.04.2025 genehmigt. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 6 GO NRW zur Einsichtnahme bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses 2024 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW während der Dienststunden im 
Verwaltungsgebäude der Stadt Gronau, Nebenstelle Bahnhofstr. 26, Fachdienst Finanzen und Steuern, 
öffentlich aus.  
 
Der Haushalt kann außerdem kostenlos im Internet unter www.gronau.de abgerufen werden. 
 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau (Westf.) vorher gerügt und dabei 

die Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Stadt Gronau (Westf.), 15.04.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Rainer Doetkotte 
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